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Das Wirtschaftsministerium kann die Liste der 
Ausbildungsabschlüsse in der Anlage bei Bedarf an- 
passen. Die jeweils geltende Fassung wird auf der 
Internetseite des Wirtschaftsministeriums bekannt 
gemacht. 

Beurteilungsfähigkeit der Prüfer nicht einschränken soll. 

Im Prüfungsbericht ist ferner darzulegen, inwieweit und 
aus welchen Gründen Feststellungen früherer Prüfungs- 
berichte noch unerledigt sind. Außerdem ist zu berichten, 
wann der Vorjahresabschluss festgestellt wurde und wie 
seine Veröffentlichung erfolgt ist. Die Erläuterung der 
Jahresabschlussposten (Bilanz, Erfolgs— und Finanzrech- 3 
nung) erfolgt als Anlage zum Prüfungsbericht. Der Prü- 
fungsbericht ist vom zuständigen Geschäftsführungsmit— 
glied der RP-Stelle und der Prüfungsleitung zu unter— 
zeichnen. Die RP—Stelle übersendet den Prüfungsbericht 
unter Beifügung des geprüften J ahresabschlusses mit An— 
hang und Lagebericht sowie des beantworteten Fragen— 
katalogs nach % 53 HGrG unverzüglich nach Abschluss 

der Prüfung der Aufsicht und der geprüften IHK. 

8. Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 in . 

Kraft und am 31. Dezember 2032 außer Kraft. Sie gilt 

Gegenstand der Unterrichtung 

Zum Schutz der Gäste vermittelt die Gaststättenun— 

terrichtung in den Grundzügen Kenntnisse insbeson— 
dere über die für den Betrieb von Gaststättengewer— 
ben notwendigen lebensmittelrechtlichen Vorschrif- 
ten und bietet den künftigen Gastgewerbetreibenden 
eine Orientierung über die Pflichten und Befugnisse 

aus dem Bereich des Verbraucherschutzrechts sowie 
anderer Rechts- und Sachgebiete mit Bezügen zum 
Betrieb eines Gastgewerbes. 

Die Unterrichtung erfolgt für alle gastgewerblichen 
Betriebsarten mit Blick auf folgende Rechts- und 

erstmals für Prüfungen, die ab dem 1. Januar 2026 begin- Sachgebiete; 
nende Geschäftsj ahre betreffen. Für Prüfungen, die vor . 
dem 1 . Januar 2025 endende Geschäftsj ahre betreffen, ist 3.1 G e s u n d h e i t s s c h u t z ——‘ 
die IHK-Prüfungsrichtlinie vom 30. November 2018 L e b e n s m i tt e l h y g i e n e 
(GAB1. S. 740) anzuwenden. 

3.1.1 Gastronom als Lebensmittelunternehmer 
GABI. S. 1095 

a) Verantwortlichkeiten als Lebensmitteluntemeh- 

mer, 

b) Meldepflichten bei Feststellung nicht sicherer Le- 
bensmittel (Art. 19 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittel- 
rechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 
vom 1.2.2002, S.1). 

Verwaltungsvorschrift des 

Wirtschaftsmihisteriums über 

die Unterrichtung im Gaststättengewerbe 

(VWV Gaststättenunterrichtung) 

Vom 3. Dezember 2025 — Az.: WM 53—44—144/219/5 — 

1 Ziele 

Auf der Grundlage von @ 3 Absatz 3 Landesgaststät- 3” Grundlage" de'” Hygiene 
tengesetz (LGastG) vom 18. November 2025 (GBI. 

Nr. 119) werden in dieser Verwaltungsvorschrift die 
näheren Bestimmungen zur Gaststättenunterrichtung, 

insbesondere zu den Einzelheiten des Verfahrens so— 
wie zu den Ausnahmen von der Nachweispflicht, ge- 
troffen. 

Durch diese Verwaltungsvorschrift soll eine landes— 
weit einheitliche Durchführung des Unterrichtungs— 
verfahrens durch die Industrie— und Handelskammern 
sichergestellt werden. ' ' 

Persönlicher Anwendungsbereich 

Der zur Teilnahme an einer Gaststättenunterrichtung 
verpflichtete Personenkreis wird in 5 3 Absatz 1 

LGastG festgelegt. Danach muss die Person, die ein 

stehendes Gaststättengewerbe betreiben Will, bei der 

Gewerbeanzeige den Nachweis über eine absolvierte 
Unterrichtung im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift 
erbringen. ' ‘ 

Wer die Abschlussprüfung in einer der in der Anlage 
aufgeführten beruflichen oder wissenschaftlichen 
Ausbildungen bestanden hat, ist von der Pflicht zur 
Teilnahme an einer Unterrichtung befreit. 

3.1.3 

3.1.4 

a) Bedeutung der Lebensmittelhygiene (Gesund— 
heitsgefahren), 

b) Lebensmittelhygiene in der Praxis, 

c) Eigenkontrollmaßnahmen und HACCP-Konzept, 

(1) Behandlung leicht verderblicher Lebensmittel 
(beispielsweise Temperaturanforderungen, Ver- 
meidung der Vermehrung von Krankheitserregem, > 
Fleischzubereitung, offene Buffets), 

e) Häufige Hygienemängel, 

f) Personalhygiene, 

g) Schädlingsbekämpfung, 

h) Getränkeschankanlagen. 

Infektionsschutzgesetz und Nachbelehrungspflichten 

Schulungen im Bereich Lebensmittelrecht und 
Hygiene 

F rittieren nach den Vorgaben der./icrylamidverorcl- 
nung (Verordnung (EU) 20] 7/2158 der Kommission 

vom 20. November 201 7 zur Festlegung von 
Minimierungsmaßnahmen und Richtwerten für die 
Senkung des Äcrylamidgehalts in Lebensmitteln)
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3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.1.9 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

Kontrollen Lebensmitteliiberwachung, 
Duldungs- und Mitwirkungspflichten 

Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln, 
Spezialfall Abgabe an Endverbraucher 

Umgang mit Mindesthaltbarkeits— und 
, Verbrauchsdatum 

Abfallentsorgung ‚und sachgemc'zße Lagerung 

Verbraucherschutz 

Kennzeichnungspflichten 

a) Allgemeine Kehnzeichnungsvorgaben, 

b) Spezielle Kennzeichnungsvorschriften (Allergene, 
Zusatzstoffe), 

c) Vermeidung von lrreführung und Lebensmittel— 
betrug. ' 

Allgemeine Verbote nach dem LGastG 

Preisangabenverordnung 4.2 

Aushangpflichten, inhaltliche Anforderungen an 
Speisekarten 

Umweltrechtliche Belange (zum Beispiel Vorgaben 
zu Verpackungen, Mehrweg, Abfallentsorgung) 

Stärkung der Eigenverantwortlichkeit 
der ein Gastgewerbe betreibenden Per- 

sonen 

Hinweise zu anderen Fachverfahren und Sachgebie— . 
ten (insbesondere hinsichtlich Bau- und Immissions- 

schutzrecht; Tarifwesen). 

Hinweise zu Bestimmungen des Jugendschutzrechts 
(insbesondere @@ 4 bis 13 Jugendschutzgesetz vom 5 
23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), das zuletzt durch Ar— 
tikel 12 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 20241 
Nr. 149) geändert worden ist). 

Nebenleistungen im Sinne von 5 7 LGastG 

Sperrzeiten ( 5 8 LGastG) 

Musik- und Tanzverbote nach dem Gesetz über die 
Sonntage und Feiertage in der Fassung der Bekannt— 
machung vom 8. Mai 1995, das zuletzt durch Gesetz 
vom 1. Dezember 2025 (GBl. S. 1034) geändert wor— 
den ist. 

Landesnichtraucherschutzgesetz in der jeweils gel— 
tenden Fassung. 

Hinweis auf weitergehende Informationsquellen 

Unterrichtungsverfahren 

Mündlichkeit 

Die Unterrichtung erfolgt mündlich. Das persönliche 
Erscheinen der zu unterrichtenden Person ist erfor- 

4.3 * 

derlich. Mehrere Personen können gemeinsam unter- 
richtet werden. 

Die zu unterrichtende Person hat über die zum Ver— 
ständnis des Unterrichtungsverfahrens unverzicht- 
baren deutschen Sprachkenntnisse, mindestens auf 
Kompetenzniveau Bl des Gemeinsamen Europäi- 
schen Referenzrahmens, zu verfügen. Die Vorlage 
eines entsprechenden Zertifikats ist lediglich bei 
Zweifeln an den Sprachkenntnissen erforderlich. So- 
fern die erforderlichen Sprachkenntnisse nicht vorlie- 
gen, kann auf Kosten der zu unterrichtenden Person 
eine geeignete Dolmetscherin oder ein geeigneter 
Dolmetscher hinzugezogen werden. " 

Die Unterrichtung darf nicht lediglich in der Über— 
gabe VOD Informationsmaterialien bestehen. Merk— 
blätter zur Unterstützung der mündlichen Unterrich— 
tung werden empfohlen. Es kann ein freiwilliger Test 
über die Unterrichtungsinhalte angeboten werden. 

Dauer 

Die Unterrichtung darf die Dauer von sechs Stunden 
nicht überschreiten. In besonderen Fällen, beispiels— 
weise wenn die Hinzuziehung eines Dolmetschers 
erforderlich ist, kann die Unterrichtung bis zu acht 

Stunden dauern. Sie muss innerhalb eines Tages er- 
folgen. 

Örtliche Zuständigkeit 

Die Unterrichtung kann bei jeder Industrie- und Han— 
delskammer in Baden—Württemberg erfolgen, die 
diese Unterrichtung anbietet. 

Bescheinigung 

Nach Abschluss der Gaststättenunterrichtung erteilt 
die Industrie- und Handelskammer der unterrichteten 
Person eine Bescheinigung über die Teilnahme. 

Die Bescheinigung muss den Familiennamen und den 
oder die Vornamen der unterrichteten Person, das 

Geburtsdatum, die Wohnanschrift sowie das Datum 

der Unterrichtung enthalten. 

In der Bescheinigung ist zu bestätigen, dass die unter— 
richtete Person über die für eine eigenverantwortliche 
Ausübung des Gaststättengewerbes notwendigen 
fachlichen und rechtlichen Grundlagen, insbesondere 
die Grundzüge des Lebensmittelrechts, unterrichtet 

worden ist. 

Schlussvorschriften 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 
in Kraft und am 31. Dezember 2033 außer Kraft. 

GAB1. S. 1096


